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Pröombel

Der leichteren Lesborkeit holber wurde ouf die gleichzeitige Nennung der weiblichen und
mönnlichen Form veaichtel. Selbstverstöndlich sind immer beide Geschlechier einbezo-
gen. Der Begriff Eltern schliesst olle übrigen Arten von Erziehungsberechliglen mit ein.

ft Zielsetzu truktu

Trögerschcft

Arl. I

Die Musikschule Rued ist eine öffentlich-rechtliche Einrichlung der Ein-

wohnergemeinden Schlossrued und Schmiedrued-Wolde, die den Volks-

schülern, Jugendlichen und Erwochsenen der Gemeinden offen sfehf.

Grundsotz

Ziele

ArI.2

I Dieses ReglemenT mit Anhong ordnet die Orgonisoiion, den Unter-
richt und die Finonzierung, sowie die weileren Einzelheilen der Musik-
schule Rued.

z Dieses Reglement regell die Beitrogsleislungen der Einwohner-
gemeinden.

o) on Oberstufenschüler mit Wohnsilz in Schlossrued oder
Schmiedrued-Wolde und ouswörtigem Schulort.

b) on Schüler der Primorschulen mit Wohnsitz in Schlossrued und
Schmiedrued-Wolde, die eine ouswörtige Musikschule besuchen.

s Die Schulpflegen der Musikschulorle sind einzeln oder gemeinsom fÜr

Entscheide zustöndig und informieren oder involvieren die jeweilige
ondere Schulpflegebehörde. ln Angelegenheiten des Musikschulleilers
sind immer beide Schulpflegen beizuziehen.

Art.3

tDie Musikschule soll dos Verstöndnis und die Freude on der Musik

fördern und die Föhigkeìlen im Spielen eines lnslrumentes erweitern
Dieses Zielwird erreicht durch:

. beslmögliche Enifollung der musikolischen Tolente,

. Schoffen und Verliefen von Beziehungen durch Musik,

. Fördern des selbstöndigen und kritischen Verholtens zur Musik.

2 Die Musikschule Rued leistei domit einen wesentlichen Beitrog zur

musischen und menschlichen Entfoltung und zur kulturellen Werterhol-
lung in beiden Gemeinden Schlossrued und Schmiedrued-Wolde.

.¿.Musikschule Rued - Musikschulreglement Juli 2018



ArI. 4

Unterrichtsongebot

lnstrumente, t Der lnstrumenlolunlerricht stehi den SchÜlern der Primorschule ob
Alter dem L Schuljohr offen.

2 ln Ausnohmeföllen entscheidel die Schulpflege noch RÜcksproch mit
der belroffenen Musiklehrperson und den Eltern.

e Aniröge sind schriftlich und vor Anmeldeschluss bei der Musikschullei-
tung einzureichen.

a Die Aliersgrenzen sind folgendermossen feslgesetzl:

l. Schuljohr: Es können olle lnstrumente belegt werden, sofern die
zustöndige Lehrperson die Eignung eines Kindes zum
Erlernen des lnsirumentes posiliv beurleilt.

s Dos Angebot der lnstrumente und die Preise sind dem Anmelde-
formulor zu entnehmen.

Lektionen

¿ Ein nicht in Schlossrued oder Schmiedrued-Wolde ongebotenes
lnstrument konn on einer ouswöriigen Musikschule erlernl werden. ln

diesem Foll enirichlet die Einwohnergemeinde dem betreffenden
Schüler einen Beitrog, entsprechend dem VerteilschlÜssel im Anhong.

7ln der Regel konn nur ein lnslrumenl belegt werden. ln begrÜndeTen
Föllen konn ein Schüler mil Zuslimmung der Schulpflege des Schul-
stcndortes und unter Rücksproche mit Eltern und Lehrpersonen ein
zweites lnsirument erlernen. Dos zweite lnstrument und ob dem zwei-
ien Fomilienkind wird mit einem Robotl pro Semesler subvenlionierl.
Siehe dozu den Anhong zum Musikschulreglement.

s Antröge für weitere lnstrumenle mÜssen vor Anmeldeschluss,
3,l. Mörz, bei der Schulpflege schriftlich eingereicht werden.
VerspöTete Antröge können nicht berÜcksichtigt werden.

c Dos Schuljohr on der Musikschule enlspricht demjenigen der Volks-

schule und umfosst in der Regel 39 Schulwochen. An sömtlichen von
der Schulpflege ols schulfrei erklörten Togen föllt der Unterrichl ous.

ro Der Slundenplon wird den SchÜlern bis Ende der Sommerferien
obgegeben. Der lnsirumenlolunterricht beginnT in der erslen Woche
des neuen Schuljohres.

rr Pro Schüler und Schuljohr sind mindestens 3ó holbe bzw' gonze
Leklionen zu erteilen.
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12 Einzelunterricht wird in der Regel im Umfong einer holben Lektion,
Gruppenuntenicht ob 3 SchÜlern im Umfong einer gonzen Lektion pro
Woche erteill.

rs Eine holbe Lektion entspricht 25 Minuten eine gonze Lektion
50 Minuten.

Art. 5

Slrukluren, Orgonisolion des Schulbelriebes

Röumlichkei- I Die Gemeinden slellen die für den Musikschulunterricht nolwendigen

ten Röume und Einrichtungen zur VerfÜgung.

Unterrichts- z Die Lehrmitlelwerden von den Lehrpersonen beslimmt.

mittel

s Die Beschoffung des entsprechenden Nolenmoteriols erfolgt in der
Regel gegen Verrechnung durch die Lehrpersonen oder noch Verein-
borung durch den SchÜler bzw. dessen Eltern.

¿ Die Lehrpersonen stehen den Schülern für die Beschoffung (Kouf oder
Miele) der lnsirumenïe berotend zur Seite.

Aufnohme, 5 Die Aufnohme in die Musikschule erfolgt lediglich ouf Beginn eines

Austritt neuen Schuljohres. Ausnohme sind Neuzuzüger, soweil sich dìes

bewerkstelligen lössl (siehe ouch Punki B).

¿Jeder Musikschüler muss sich bis Ende Mörz mit dem enTsprechenden
Formulor onmelden. Die Formulore werden durch die Klossenlehr-
personen obgegeben. Die Anmeldung isl fÜr ein Schuljohr verbindlich.
Schüler, die den lnstrumenlolunlerrichl weiterbelegen möchten,
müssen sich jedes Johr erneut onmelden.

z Die Aufnohme der Schüler in die Musikschule ist dovon obhöngig, ob
genügend Lehrpersonen fÜr dos entsprechende Musikfoch sowie die
erforderlichen Röumlichkeilen und EinrichTungen zu VerfÜgung stehen.

I Erwochsene und Lehrlinge vereinboren mit den Lehrpersonen indivi-
duelle Lösungen. Schüler der Schulen Schlossrued und Schmiedued-
Wolde geniessen Vorrong (in Roum und Zeit) vor Auswörligen, Lehrlin-
gen oder PrivoTuntenicht.

Unterrichis- cVoroussehbore Absenzen (Schulonlösse) sind den Musiklehrpersonen

ousfölle frühzeitig durch die Schüler oder deren Eltern milzuleilen.

to Allföllige Absenzen der Musiklehrpersonen werden den SchÜlern so

rosch wie möglich mitgeteilt.

rr Urloubsgesuche sind rechizeilig on die MusikschulleiTung zu richTen.
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ll. Orqone, Aufooben, Pflichtenhefte

Art. ó

Aufgoben, Rechte und Pflichten

Gemeinderct

Schulpflege

Musikschul-
leitung

I Die Gemeinderöte beider Gemeinden legen dos jöhrliche Budgel
der Musikschule ouf Antrog der Musikschulkommission MUKO fesl und
unterbreiten es den Gemeindeversommlungen zur Beschlussfossung.

2 Die Schulpflegen sind Aufsichtsbehörde und leTzle lnstonz der Musik-
schule. Die Musikschulleitung isï der Schulpflege beider Gemeinden
untersiellt. Entscheide lokoler Notur werden durch die Schulpflege des
Schulslondortes enlschieden.

3 Die Schulpflege des Schulstondorles entscheidet über die besondere
Förderung begobter Schüler oder den Ausschluss von SchÜlern ous
disziplinorischen Gründen ous der Musikschule.

q Für begobte Musikschüler konn die Lektion um 12.5 Minuten verlön-
geri werden. Dofür müssen folgende Bedingungen erfÜllt werden:

. mCheck (ongeposste Stufe) erfülll

. nimmT on öffentlichen Auftrifien der Musikschule teil

. Empfehlung durch lnstrumenfollehrer

. Einverslöndnis und Anirog der Eltern

. sind diese Anforderungen erfÜllt, werden keine weiteren Ellern-
beitröge erhoben

s Die Schulpflege des Musikschulslondortes erlösst die für die Orgoniso-
lion und den geordneten Belrieb der Musikschule erforderlichen Wei-
sungen. Beide Schulpflegebehörden kooperieren und sind gleicher-
mossen berechTigT. Es findet ein regelmössiger lnformotionsousTousch
slolt.

¿ Der Musikschulleilung obliegen folgende Aufgoben

o) Orgonisotion und Betrieb der Musikschule und siöndiger lnformo-
Tionsoustousch mit beÌden Schulpflegebehörden

b) Zusommensiellung derFöcherongebote
c) Fochliche und odministroliv Leitung der Musikschule
d) Koordinieren der Anmeldungen, Einteilung der SchÜler und

Ersiellung einer Schülerliste. Dorous sollen ouch Stoiisiiken erslellt
werden können

e) lnventorliste führen und Anschoffungen bei den Schulpflegen
beonlrogen

f) Antrogsstellung on die Schulpflegen fÜr den Ausschluss von
Schülern

g) ÜberwochungdesMusikschulbetriebes
h) Anloufslelle für Eltern und Lehrpersonen der Musikschule bei

Problemen
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Lehrpersonen

Schüler

Eltern

i Die Bestimmungen über die Anstellung der Lehrpersonen (GAL)und
der enlsprechenden Folgeerlosse des Konlons Aorgou gelten mit
Ausnohme der Besoldungstobelle ongeposst ouch für die Anstellung
der Musiklehrpersonen ouf Gemeindeebene.

I Die Musiklehrpersonen sind verpflichTet ohne zusölzliche Besoldung,
folgende Leislungen zu erbringen:

o) Den Unterricht gewissenhofl, vorbereifel und den SchÜlern
ongeposst zu erteilen

b) Die Untenichtszeiten soweit möglich für und im Einvernehmen mit
den Schülern festzulegen

c) Bei Veronstoltungen, sowohl Konzert ols ouch Proben der Musik-
schule mitzuwirken

d) Schüler und Eltern bei Wohl, Kouf oder Miele eines geeignelen
lnstrumenies berotend zu unterslülzen

e) ln ongemessenem Rohmen für die eigene Weiterbildung zu
sorgen

f) Führen eines Schülerverzeichnisses und einer Absenzenlisie.

e Gegen Lehrpersonen, die ihre Berufspflichien in grober Weise
verletzen, können die Schulpflegen ouf Antrog des Musikschulleiters
Disziplinormossnohmen gemöss der konlonolen Schulgesetzgebung
verfügen.

ro Die Schüler sind verpflichiet:

o) den UnterrichT regelmössig zu besuchen. Triftig begründeie
Absenzen müssen frühestmöglich dem Musiklehrer mitgeteill
werden und bei der nöchslen Lekiion schriftlich mit Visum der
Eltern entschuldigt werden. Die Musiklehrpersonen sind in der
Regel nicht verpflichtet, durch den Schüler versöumte Lektionen
nochzuholen.

b) die von der Lehrperson oufgetrogenen Übungen und Aufgoben
gewissen h aft zu erorbeiten.

c) Notenmoteriol sowie schuleigene lnstrumente pfleglich zu be-
hondeln.

rr Auf Grund von Nichieignung, mongelndem Fleiss, mongelnder Dis-

ziplin oder mehrfochen, unenlschuldigien Absenzen, konn ein Schüler
ouf Antrog der Musikschulleitung zusommen mit der Schulpflege der
zustöndigen Schulgemeinde ermohni oder vom Unterrichl ousge-
schlossen werden. Vorgöngig ist mil den Eltern Rücksproche zu neh-
men. Ein Anspruch ouf Rückerslotiung des Ellernbeitroges besteht
nicht.

rz Die Eltern unlerstützen und fördern lhre Kinder indem sie diese zum
regelmössigen Üben onholten.

r¡ Die Eltern hoflen für mutwillige Schöden oder Diebsiohl on schul-
eigenen lnstrumenten.

ra Der Besuch der Eltern im lnstrumentolunterrichi ist jederzeil möglich
und vom Musiklehrer zu gewöhren.
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Absenzen

ilt. Finonzieruno

Finonzierung

Beifröge

15 Erscheint ein MusikschÜler nicht zum Unlerrichl, so bestehl fÜr die Mu-
sikschullehrperson keine Verpflichlung diese Slunden nochzuholen
(Kronkheil, Schulousflüge, Sommeloktionen, Änderungen im Stunden-
plon des Schülers elc.). ln diesem Foll ist die betreffende Musikschul-
lehrperson im Vorous von den Eltern zu informieren.
Bleiben Kinder (bis zur Volljöhrigkeil) dem Unlerricht ohne Abmeldung
ferne, benochrichtigt die Lehrperson umgehend die Eltern, do in die-
ser Zeit die ObhutspflichT besteht.

Arï. 7

Die Finonzierung der Musikschule erfolgt durch Gemeinde-, Eltern- und
Konlonsbeilröge.

Ari. B

I Die Gemeinderöie beider Gemeinden Schlossrued und Schmied-
rued-Wolde legen die Elternbeitröge fesl. Die Höhe der Ellernbeilröge
ist ouf den Anmeldeformuloren ersichtlich und konn pro Schuljohr on-
gepossl werden.

2 Die Elternbeilröge werden von der Finonzvewoltung Schlossrued
noch Beginn des Semesters in Rechnung gestellt und sind innerl 30 To-
gen zu bezohlen.

3 Auf den fesigeleglen ElTernbeitrögen werden Geschwislenobotte ob
dem zweiTen Kind einer Fomilie gewöhrl.

a Besucht ein Schüler den Unterrichi fÜr ein Zweilinstrument, wird ob
dem zweiten lnstrument pro Semester ein Robott gewöhrt, wenn die
Vorousselzungen gemöss Arl.4 Abs. Z erfÜlll sind.

5 Die KosTen für den MusikunlerrichÏ von Erwochsenen, Lehrlinge, Kon-
Tonsschüler und Schüler ob dem 10. Schuljohr gehen vollumfönglich zu

deren Loslen.

e Robotie und Unterstützungsbeilröge sind im Anhong weiter geregell.
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z Um ollen Kindern den Besuch des Musikunterrichtes zu ermöglichen
konn in Hörteföllen vio Schulpflege des Musikschulories beim Gemein-
derol ein Gesuch um Ermössigung des Schulgeldes gestellt werden.

s Auswörlige Schüler werden nicht subvenTionierl, zuslöndige Gemein-
de ist deren Wohnorigemeinde.

Art. 9

Schulgeld-
erloss

1 Nichl erlossen wird dos Schulgeld bei

o) Auslrilt wöhrend des Schuljohres
b) vom Schüler versöumten Stunden
c) Ausschluss des Schülers ous disziplinorischen GrÜnden

2 Teilweise erlossen wird dos Schulgeld ouf Semesterende:

o) bei Unfoll oder Kronkheit des Schülers wöhrend löngerer Zeil.
Dem Gesuch ist ein Arztzeugnis beizulegen

b) bei Eintritt unvorhersehborer Ereignisse (Todesfoll, Wegzug, etc.)

s Antröge sind on die Schulpflege des Musikschulories zu stellen. Der
Gemeinderot der Musikschulgemeinde enlscheidet leiztinstonzlich.

lV. Musiklehrpersonen im freien Auftroqsverhöltnis

Allgemeines

Art. l0

lnstrumenTolunterrichi, welcher nicht im Ruedertol oder den umlie-
genden Gemeinden besucht werden konn, soll von selbstöndig er-
werbenden Musiklehrpersonen erteilt werden. Dieser lnstrumenfolun-
terrichl steht den Schülern der beiden Gemeinden von der l. - 9. Klos-

se zur Verfügung. Dies gilt ouch für Schüler mil Wohnsitz in Schlossrued
oder Schmiedrued-Wolde mil ouswöriigem Schulorl und SchÜlern mit
ouswörligem Wohnsitz, welche die Schule im Ruederlol besuchen. Sie
hoben Anspruch ouf die Auszohlung der Gemeindebeilröge fÜr den
Musikunlenicht gemöss Verteilschlüssel.

Aufgtrogs-
verhöltnis

Vorous-
selzungen

Art. 1l

Dos Auflrogsverhöltnis besleht zwischen der Musiklehrperson und
dem Musikschüler bzw. dessen Eltern.

Arl 12

Dieser lnslrumentolunterricht konn nur durchgefÜhrt werden, wenn
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Unterrichfs-
röume

Anmeldung

Abrechnung
Honoror

V. Rechtsmittel

Beschwerden

o) Für dos gewünschle lnstrument ein Fochhochschulobschluss der
ein Diplom beim Schweizerischen Musikpödogogischen Verbond
(SMPV) erworben werden konn. (Verordnung Über den lnstru-
mentolunterrichi 421 .39 I $ Abs.2)

b) Eine Musiklehrperson gefunden werden konn, die Über die ver-
longfe musikpödogogische Ausbildung verfÜgt

Art. l3

Die jeweilige Schulpflege sTellt der Musiklehrperson koslenlos gemein-
deeigene Unterrichtsröume für den lnstrumentolunlerricht zur VerfÜ-
gung. Der Entscheid über die Zuteilung der Röumlichkeiten erfolgt
noch Rücksproche mit der jeweilìgen Schulleitung.

ArI. 14

Die Anmeldung für dos neue Schuljohr erfolgt per 31. Mörz und gill fÜr

ein Schuljohr.

Art. l5
tDie Musiklehrperson rechnet ihr Honoror holbjöhrlich im Vorous
direkt mit den Ellern des Schülers ob.

zGegen Vorloge der Quiltung über die on die Musiklehrperson bezohl-
ten Honorore werden zu Semeslerbeginn die Gemeindebeitröge von
der Gemeindeverwoltu n g Schlossrued ousbezohll.

s lm Gegenzug verpflichtel sich die Musiklehrperson on Anlössen der
Musikschule mitzuwirken.

Art. I ó

I Gegen Verfügungen und Entscheide der Lehrpersonen konn bei
der Musikschulleiiung und gegen solche der Musikschulleitung bei der
jeweiligen Schulpflege inneri 20 Togen seit Eröffnung schrifllich Be-

schwerde eingereichi werden.

2 Eine Beschwerde muss eine Begründung und einen Antrog entholten.

3 Der Enlscheid der Schulpflegen Schlossrued und Schmiedrued-Wolde
isi endgül1ig.
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Vl. Sch

Subsidiöres
Rechl

Reglements-
önderungen

unoen

Arl 17

Für Frogen, die sowohl in diesem Reglement und seinen Anhöngen, ols

ouch in den Anslellungsverirögen nicht geregell sind, gellen die
Bestim mungen des Schweizerischen Obligotionenrechts.

Art. lB

Die beiden Schulpflegen können gemeinsom jederzeit Änderungen
des Reglemenis vornehmen, welche durch die beiden Gemeinden
genehmigt werden müssen.

Art. l9

Bei einer ollfölligen Auflösung der Musikschule werden dos im Eigen-
Tum der jeweiligen Einwohnergemeinde befindliche Notenmoteriol,
die lnstrumente und die Einrichtungen der Musikschule bis zur Neu-
gründung einer öhnlichen lnstiluiion der Einwohnergemeinde zurÜck
gegeben.

Auflösung

Art.20

lnkroftsetzung Dieses Reglemenl lritl per I . August 2018 in Kroft
Es ersetzt olle bisherigen Reglemenle.

Schlossrued, Juli 20,l8

SCHLOSSRUED

für den Gemeinderot
Morlin Goldenberger

SCHMIEDRUED-WALDE

Der
Gemeln Schlossrued

für die Schulpflege
Pil Borgi

für den Gemeinderol
Mcrliese Loosli

Namens des Gemeinderates
Der Gemeindeammann Der 0eme

ll hûúl
für die Schulpflege
Brigitte Müller

t ttr(;
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LE ED'MU
\

Anhong zt)

Musikschulreglement der Musikschule Rued

Berechnung der Ellernbeilröge und Geschwislerrobqtle

An die Kosten für den Musikunlerricht von schulpflichligen Kindern ous
Schlossrued und Schmiedrued-Wolde wird den Eltern 213 des onrechenboren
Aufwondes verrechnet.

Die Reduklion des Elternbeilroges, wenn gleichzeitig mehrere Kinder die
Musikschule besuchen, wird ouch gewöhrl, wenn:

ein Kind zweiverschiedene lnslrumenle spielt und den Musikunlenichl
ordentlich besucht.

zwei Kinder je zweiverschiedene lnsirumente spielen und den Musikunterrichl
ordenllich besuchen.

2

3

Der Geschwisler-Robott und ein Rcbott für ein zweiles lnstrument werden
gewöhrt, wenn on den Slondorten der Musikschule Rued der Unterricht
ordenllich besuchl wird.

Die Reduktion betrögI 10% pro Semesler und Schüler ob dem zweiten Kind
und dem zweiten lnstrument.

Schüler mit Wohnsitz in Schlossrued oder Schmiedrued-Wolde erholten von
der jeweiligen Einwohnergemeinde zurzeit einen Driltel des Rechnungs-
betroges beim Besuch der Musikschule Rued subveniioniert.

Dies gilt ouch, wenn on der Musikschule Rued kein odöquotes lnstrumenten-
ongebot vorhonden isl und dodurch eine ondere Musikschule besuchf
werden muss.
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Zusommenselzung der Musikschulkommission (MUKO)

Die Musikschulkommission selzt sich wie folgt zusommen:

. DieMusikschulleitung

. Von beiden Gemeinden je:

- Gemeinderotsmitglied: Akluell ressortverontwortlich

- Schulpflegemitglied: Aktuell ressortveronlworTlich

Ad minislrolive Arbeilen

Die odministrotiven Arbeiien werden durch dos Schulsekreloriot der Schule
Schlossrued erledigl.

Gemöss Prolokollouszug des Gemeinderoles Schlossrued vom 20. Marz 2018.
Werden die odministrotiven Arbeiten im Zusommenhong mit der Musikschule Rued
ob sofort vollumfönglich dem Schulsekretoriot der Schule Schlossrued übertrogen.

Der Aufwond wird ouf 40 Stunden pro Schuljohr geschölzt

Der effektive Aufwond wird der Schulsekreïörin entsprechend vergület und dieser
muss seporot erfosst und ersichllich sein.

Homepoge und deren Akluolisierung

Die Musikschulleilung ist veronlworilich für die Akluolitöt der Homepoge.
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